
durch eine zielstrebige, kontinuierliche und konzen
trierte Arbeitsweise auch realisiert werden.

Präzisierung der Voraussetzungen 
des beschleunigten Verfahrens

Neben den unverändert fortgeltenden Voraussetzungen 
für die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens 
(einfacher Sachverhalt und Möglichkeit sofortiger Ver
handlung) verlangt die Neufassung des § 257 Abs. 1 
StPO, daß der Beschuldigte die Tat nicht bestreitet. 
Diese Voraussetzung ist an die Stelle des bisherigen 
Kriteriums der Geständigkeit des Beschuldigten getre
ten.
Das Kriterium der Geständigkeit stellte die Gerichte 
bei der Durchführung beschleunigter Verfahren in den 
Fällen vor Schwierigkeiten, in denen sich die Beschul
digten an den Tathergang infolge Trunkenheit nicht er
innern konnten. In diesen Fällen waren die Beschuldig
ten zwar nicht in der Lage, ein Geständnis abzulegen, 
schlossen jedoch häufig die Möglichkeit nicht aus, die 
ihnen zur Last gelegte Tat begangen zu haben, vor 
allem, wenn dies durch andere Beweismittel bestätigt 
wurde. Daher legten einige Gerichte das Merkmal der 
Geständigkeit bereits in der Vergangenheit so weit 
aus, daß sie dazu auch die Aussagen zählten, in denen 
der Angeklagte nicht bestritt, in einem die Zurech
nungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand die ihm 
vorgeworfene Straftat begangen zu haben./5/ Die Pro
blematik einer solchen Auslegung liegt auf der Hand, 
denn ein Geständnis ist in der Regel nur dann gegeben, 
wenn der Beschuldigte oder der Angeklagte die den 
Gegenstand der Beschuldigung bildende Handlung in 
den wesentlichen Punkten entweder von sich aus dar
legt oder entsprechende Vorhaltungen bestätigt./®/
Die in dieser Frage unterschiedliche Praxis erforderte 
es, eine klare gesetzliche Regelung einzuführen. Dabei 
war davon auszugehen, daß die Durchführung eines 
beschleunigten Verfahrens von besonders erzieheri
scher Wirkung ist, wenn es sich um Strafrechtsverlet
zungen handelt, die von erheblicher Disziplinlosigkeit 
zeugen (insbesondere vorsätzliche Körperverletzungen, 
Rowdytum, Widerstandshandlungen, Zusammenrottun
gen und ähnliche Delikte) und eine unverzügliche staat
liche Reaktion erfordern. Die Durchsetzung dieses 
rechtspolitischen Erfordernisses konnte nicht davon ab
hängig bleiben, ob der Beschuldigte die Tat auf Grund 
seiner alkoholischen Beeinträchtigung eingestehen kann 
oder nicht. Deshalb ist nach der Neufassung des § 257 
Abs. 1 StPO die Durchführung eines beschleunigten 
Verfahrens nunmehr zulässig, wenn der Beschuldigte 
die Tat nicht bestreitet. Ein Geständnis des Täters wird 
von dem Begriff des Nichtbestreitens naturgemäß um
schlossen. Sofern der Beschuldigte zwar nicht geständig 
ist, die ihm vorgeworfene Handlung aber auch nicht 
bestreitet, muß die Tat selbstverständlich durch andere 
Beweismittel — in der Regel Zeugenaussagen — nach
gewiesen werden./7/
Diese Präzisierung der Voraussetzungen des beschleu
nigten Verfahrens ändert nichts an der Notwendigkeit,

/5/ So z. B. BG Frankfurt (Oder), Urteil vom 6. Januar 1969 
- Kass. S 35/68 - (NJ 1969 S. 506).
16/ Vgl. BG Halle, Urteil vom 24. April 1972 - Kass. S 2/72 - 
(NJ 1972 S. 459).
/7/ Im Strafbefehlsverfahren genügt dagegen das bloße Nieht- 
bestreiten der Tat nicht. Während in beschleunigten Verfahren 
die Entscheidung über die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
in einer Hauptverhandlung getroffen wird, in der das Gericht 
den Tathergang auch auf Grund anderer Beweismittel als 
eines Geständnisses feststeUen kann, besteht eine solche Mög
lichkeit dagegen im schriftlichen Strafbefehlsverfahren nicht. 
Deshalb wurde hier das Geständnis, das auch Ausdruck der 
Erziehungsbereitschaft des Beschuldigten ist, als Vorausset
zung für die Durchführung dieser Verfahrensart weiterhin 
beibehalten. Vgl. auch OG, Urteil vom 10. Dezember 1974 — 5 Zst 
15/74 — (NJ 1975 S. 151) mit Anm. von H. Peckermann.

dieses besondere Verfahren seinem Charakter entspre
chend differenziert bei hierfür geeigneten Strafsachen 
anzuwenden. H. K e i l  hat überzeugend dargelegt, daß 
eine generelle, undifferenzierte Anwendung des be
schleunigten Verfahrens in allen dafür lediglich formell 
geeigneten Strafsachen fehlerhaft ist Er hat hervor
gehoben, daß für die Entscheidung, ob eine formell ge
eignete Strafsache im beschleunigten Verfahren verhan
delt werden soll, neben den in § 2 Abs. 3 StPO fixierten 
Zielen des Strafverfahrens auch die jeweiligen beson
deren Umstände des Einzelfalls zu beachten sind. Diese 
erfordern die Durchführung eines beschleunigten Ver
fahrens insbesondere dann, wenn durch die spezifische 
Beschleunigung eine besonders positive Wirkung im 
Kampf gegen die Kriminalität und bei der Einfluß
nahme auf den Täter erreicht werden soll und 
kann./8/
Dieser grundsätzlichen Orientierung ist auch weiterhin 
zuzustimmen. Sie ist von den Gerichten bei ihrer Ent
scheidung über den Antrag auf Durchführung eines 
beschleunigten Verfahrens zu berücksichtigen.

Erweiterung der Sanktionen 
im beschleunigten Verfahren
Der Katalog der gegenüber Erwachsenen im beschleu
nigten Verfahren anwendbaren Sanktionen wurde um 
die StrcHe der Arbeitserziehung mit einer Höchstdauer 
von zwei Jahren gemäß § 249 Abs. 1 StGB i. V. m. § 42 
Abs. 1 StGB erweitert (§ 258 Abs. 1 StPO). Diese Er
gänzung, in der sich die Erfahrungen der Organe der 
Strafrechtspflege bei der Bekämpfung und Vorbeugung 
der Asozialität widerspiegeln, soll schnellere und wirk
samere Reaktionen auf asoziale Verhaltensweisen er
möglichen.
Die Änderung des § 258 Abs. 2 StPO ergänzt die gegen
über Jugendlichen im beschleunigten Verfahren zuge
lassenen Sanktionen um die Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr. Diese Änderung erwies sich als notwendig, um 
vor allem durch Rowdytum und sonstige Gewalttätig
keiten gekennzeichnete Straftaten Jugendlicher, die 
teilweise auch gemeinschaftlich oder in einer Gruppe 
mit Erwachsenen begangen werden, wirksamer ahnden 
zu können. Durch die Erweiterung des Strafrahmens 
des § 258 Abs. 2 StPO bestehen nunmehr bessere Mög
lichkeiten, die an Straftaten dieser Art beteiligten Ju
gendlichen — erforderlichenfalls zusammen mit den 
erwachsenen Straftätern — in e i n e m  beschleunigten 
Verfahren strafrechtlich zur Verantwortung zu zie
hen.
Selbstverständlich sind die Besonderheiten des Straf
verfahrens gegen Jugendliche auch im beschleunigten 
Verfahren entsprechend den Anforderungen des § 21 
StPO stets uneingeschränkt zu berücksichtigen. Das gilt 
sowohl im Hinblick auf die Aufklärung und Beachtung 
der entwicklungsbedingten Besonderheiten des Jugend
lichen als auch für die notwendige Mitwirkung der Er
ziehungsberechtigten (§ 70 StPO), der Organe der Ju
gendhilfe (§ 71 StPO) und anderer Einrichtungen und 
Organisationen. Ebenso ist das Recht des Jugendlichen 
auf Verteidigung durch die Bestellung eines Verteidi
gers oder eines Beistands zu wahren (§72 StPO) 79/

Verhandlung und Entscheidung durch den Einzelrichter

Das sozialistische Strafverfahren wird wie bisher von 
dem Prinzip der Kollektivität des Gerichts geprägt (§ 6 
GVG). Der bewährte Grundsatz der unmittelbaren Mit-

/8/ Vgl. H. Keil, „Erhöhung der Wirksamkeit der Rechtspre
chung durch richtige Anwendung des beschleunigten Verfah
rens“, NJ 1972 S. 12 ff.
/9/ Vgl. R. Müller/L. Reuter/H. Willamowski, „Wirksamere 
Gestaltung des Strafverfahrens gegen Jugendliche“, NJ 1975 

S. 224 fl.

356


